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 Veröffentlicht am 03.02.1931

Norm

StPO §459

Rechtssatz

Von einer gehörigen Vorladung des Angeklagten kann dann nicht gesprochen werden, wenn er unter der Anschrift

einer Wohnung, von der er bereits ausgezogen und abgemeldet war, geladen und sohin eine Ersatzzustellung

vorgenommen wurde.
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